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Betrifft 
Betriebspensionsgesetz 

2152 

Die NÖ Landesregierung beehrt sich mitzuteilen, daß gegen den 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem betriebliche Leistungs

zusagen gesichert (Betriebspensionsgesetz - BPG), das Arbeits

verfassungsgesetzund das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz 

geändert werden sollen, keine grundsätzlichen Einwände erhoben 

werden. 

Wegen des inneren Zusammenhangs beehrt sich die Nö Landesregie

rung allerdings auf den Beschluß der Landesfinanzreferenten zum 

Entwurf eines Pensionskassengesetzes hinzuweisen: Diese$ Gesetz 

müßte so gestaltet werden, daß auch die Landeshypothekenbanken 

regionale Pensiönskassen einrichten und verwalten dürfen und 

darüber hinaus den Pensionskassen zumindest jene Veranlagungs

möglichkeiten eingeräumt werden, die nach dem Versicherungsauf

sichtsgesetz bestehen. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden.u.e. 25 Ausfertigungen 

dieser Stellungnahme übermittelt. 

NÖ Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 
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1. An das Präsidium des Nationalrates (25-fach) 

2. an alle vom Lande Niederösterreich entsendeten Mitglieder 

des Bundesrates 

3. an alle Ämter der Landesregierungen 

(zu Handen des Herrn Landesamtsdirektors) 

4. an die Verbindungsstelle der Bundesländer 

zur gefälligen Kenntnisnahme 

Für die Richtigkeit 

der 

Nö Landesregierung 

Lud w i g 

Landeshauptmann 

18/SN-253/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




